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Betrifft Färben der Eier.
Es ist eine vaterländische Pflicht , in diesem Jahr von

dem Färben der Eier und dem üblichen Mehrverbrauch zu
Ostern abzusehen. Der Ernst der Zeit gebietet dringend,
mit den vorhandenen Vorräten so sparsam wie möglich l)aus-
zuhalleu . Alle entbehrlichen Eier sollten daher auch in der
Osterwoche zur Sammelstelle gebracht werden.

»er » arsttzen»« »d » ret»«»*sch«fse4.
Tuderftadl.

Krie- »« i«tstertum

Bekanntmachung
* Nr . W. IV. 2500/2 . 17. fl . R . A.,

betreffend Höchstpreise für Kuustwolle aller Alt.
Vom 1. April 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 813), in Bayern auf Grund der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Juli 1914, des Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339) in
der Fassung vom 17. Dezeurber 1914 (Reichs-Gesetzvl. S . 516)
in Verbindung mit den Bekanntmachungen über die Aende-
rung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915, 23. September
1913 und 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 25, 603
und 1916 S . 183) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der
Anmerkung*) abgedruckten Bestrmmungeir bestraft werden,

*) Mit G*fäuW»iA M zu ein««, Jchx iM mit Ge» -
firtffc its ja zahnt«nsend Mark et er mit einer tiefer Mr »ft»
»ird bestraft:

1. wer tke WWW - n Höchstprmft« ittWE » ; '

" Strafen angedroht sind. Auch kann der Betrieb des Handelö-
i grwrrbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬

zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Septeniber
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 r.
»0tt der »eka«»tMa» u«s b-troffe«e Gegenstände

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche
vorhandenen, in den beigcfügten Ueberstchtstaseln verzeichn
neten Kunstwollen aller Art , einschließlich karbonisierter,
auch zusammengestcllt aus gemischten und gewolsten wolle¬
nen und Halbwollenei, Kunstwollen aus Abfällen der Textil¬
industrie und in Mischungen mit anderen tierischen oder
pflanzlichen Spinnstoffen aller 9lrt , auch aus Fäden und » =
gängen gerissenen.

2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrage« «uft
fordert, durch den die Höchstpreise überschritten » erben,
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bel-
feiteschafst, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zu« Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt stab,
nicht n«chk»« mt:

5. » er Vorräte «n Gegenständen, für die Höchstpreise fest.,
gesetzt sind, dem zuständigen Beamten gegenüber verheim¬
licht;

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise
erlassenen Ausführungsbestlmmnngen zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlichenZuwiderhandlungen gegen Nr. 1 unt

2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrage»
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollte;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf
ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kan» »te
Geldstrafe bis auf di« Hälfte des Mndestbetrages ermäßigt
»erden.

In den Fällen der Numnwr 1 und 2 kann neben der
Strafe ««geordnet werde«, daß die Verurteilung auf Kosten
drS Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben
Gaßli«g>isstr«fe auf Verlnst der bürgerlichen «hrrnreOte er-

*' v if," ,y•«i .t* ' »



S 'S a .3 P
“s . ls-

[tllfct)aft,  Berlin SW . 48, Verlängerte ' Hedemaniistraße 1—6,
für die im § 1 bezeichneten Gegenstände zu zahlenden Preise
dürfen die in den beifolgenden Uebcrsrchtstafeln für dre
einzelnen Klassen Kunstwolle festgesetzten Preise nicht über¬
steigen.

Anmerkung : Es ist genau zu beachten, daß die festgesetz¬
ten Preise diejenigen Preise ftiib, die die KriegsivoUbedarf
Aktiengesellschaft, Berlin , höchstens für die von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände erster Sorte bezahlen darf,
bür mindere Arten wird die Krregswollbedarf Aktiengesell¬
schaft entsprechend niedrigere Preise bezahlen. Angebote ha¬
ben auf den von der Kriegswollbedarr Aktiengesellschaft
anzufordernden Angebotsvordrucken zu erfolgen. Die unter
den Klassen 19, 22, 26, 31 und 36 angebotenen Kunstwollen
werden von der ankaufenden Gesellschaft je nach Qualität
im Rahmen der Preise für die betreffenden Gruppen be¬
wertet.

Tie Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft ist ermächtigt,
bei dem durch sie erfolgenden Verkauf der Kunstwollen ent¬
stehende Unkosten den festgesetzten Höchstpreisen unter Aus
sicht der Krregs-Rohstoffl-Abteilung zuzuschlagen.

Mark
für 1 kg

beste Sorte *)

« «.
Zahln - gSbevingunge « .

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung
bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten Schiffs¬
ladestelle und die Kosten der Verladung sowie der Bedeckung
und den Umsatzftempel ein. Tre Kosten für den Gebrauch von
Decken sind nach den Preisen des Deckentarifs der Staats¬
eisenbahn des Abgangsortes , auch bei der Verwendung
eigener Decken des Verkäufers , von der ankaufenden Gesell¬
schaft zu tragen.

Für Kapzüchen sind 1 Mk. für 1 Kg., für sonstige Säcke
und Packhüllen 0,50 Mk. für 1 Kg. von der kaufenden Ge¬
sellschaft zu erstatten . Eine besondere Vergütung für die
vom Verkäufer bei Preßballenpackung zu verwendende
Draht - und Bandeisenverschnürung findet nicht statt.

Tie Höchstpreise gelten für Nettogewicht und Barzah¬
lung innerhalb 30 Tagen nach Eingang der Rechnung: bei
Stundung dürfen 2 v. H. über Reichsbankdiskont an Zinsen
vereinbart werden.

8 4.
» « »nähme« .

Ausgenommen von den Anordnungen dieser Bekannt¬
machung sind Kunsrwollen, die nach dem 1. Mai 1916 aus
deni Rcichsausland (nicht Zollausland ) eingeführt oder aus
Lunchen hergeftcllt sind, welche nachweisbar nach!dem 1. Mai
1916 aus dem Reichsausland (nicht Zollausland ) ringeführt
worden sind.

Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindlichen
Gebiete gelten nicht als Reichsausland im Sinne dieser Be¬
stimmungen.

Anträge auf Bewilligung von weiteren Ausnahmen von
den Anordnungen dieser Bekanntmachung sind an die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung (Sektion W. IV.) des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10, zu richten. Die Entscheidung über die
gestellten Anträge behält sich der Unterzeichnete zuständige
Militärbefthlshaber vor.

8 5.
Inkrafttreten.

Dies« Bekanntmachung tritt mit dem 1. April 1917
in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.
Stellv , « eneralkommnndo XVIII.« «

Koblenz, den 1. April 1917.
» - « « «nvantur der Fest««-

« »blenr -Ehrenvreitstei » .
I . 1 # v 4009ß. $7.

Aa. Kunstvoll«« au» altem Will, «strickte«, Zephir
und Trikot.

Klasse 1 Kunstwolle aus buntem Wollgestrickten
(Shoddy, in Wasser gerissen

Klasse 2 Kunstwolle aus weißem Wollgestrickten
(Shoddy, in Wasser gerissen)

Klasse 3 Kunstwolle aus buntem Zephir (Shoddy,
in Wasser gerissen)

Klasse 4 Kunstwolle aus weißem Zephir (Shoddy,
in Wasser gerissen)

Klasse 5 Kunstwolle aus sonstlgen wollenen Ge¬
strickt-, Zephiv- und Trikotlumpen.

3,50

V
5,25

8 -

Ab. Knustvollen aus alte«halbwollen««Stricklumpe«.
Klasse 6 Kunstwolle aus buntem Halbwollgestrick-

tcn, Westen, Jacken und Sweater
Klasse 7 Kunstwolle aus weißem Halbwollgestrick-

ten, Westen, Jacken und Sweater
Klasse 8Munftwolle aus bunten halbwollenen Ze¬

phir - und Trikotlumpen
Klajsse9 Kunstwolle aus Weißen und naturfarbigen,

halbwollenen Zephir - und Trikotlumpcn , ein¬
schließlich Eiderdaunen und Lammfelltrikotlum¬
pen

Klasse 10 Kunstwolle aus sonstigen alten halb¬
wollenen Stricklumpen.

1,75

2,50

2,25

3,-

Ac. Kunstwollen aus neuen wollenen Strick- und
Wirkwarrnobfällen.

Klasse 11 Kunstvolle aus neuen weißen Zephir- und
Kammgarn -Wolltrikotabfällen

Klasse 12 Kunstwolle aus neuen normalsarbigen
Zephir - und Kammgarn -Wolltrikotabfällen

Klasse 13 Kunstwolle aus neuen bunten Zephir -,
Kammgarn - und Stveichgarw-Wolltrikotabfällen
(auch Golfer)

Klasse 14 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen
Strick- und Wirkwarrnabfällen.

II,-

9,50

8,25

Ad. Kunstvollen aus neuen halbwollene« Strick-
»ud Wirkwarenabfällen.

Klasse 15 Kunstvolle aus neuen weißen Halbwolle
ne» Strick- und Wirkwarenabfällen 4,75

Klasse 16 Kunstvolle aus neuen bunten halbwolle¬
nen Strick- und Wirkwarenabfallen 2,75

Bi Knnstwolle» aus alte« wollenen Tibrtlumpen.
Klasse 17 Kunstvolle aus alten bunten wollenen

Tibctlumpen
Klasse 18 Kunstwolle aus alten Weißen wollenen

Tibctlumpen
Klasse 19 Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen

Tibet - und Musselinlumpen.

3.50

7.50

Bb Kunstwollen an« neuen wollenen Tibetlumpen.
Klasse 20 Kunstvolle aus neuen bunten wollenen

Tibctlumpen
Klasse 21 Kunstwolle aus neuen Weißen wollenen

Tibetlumpen
Klasse 22 Kunstvolle aus sonstigen neuen wollenen

Tibet - und Musselinlumpen.

4,60

V

c. Lama-Kuustwollen au« wollenen Flanell-,
und Weichwollumpen.

Klasse 23 Kunstwolle aus bunten wollenen Fla¬
nell-, Lama- und Weichwollumpen

Klasse 24 Kunstvolle aus alten weißen wollenen
Flanell -, Lama- und Weichwollumpen

Klasse 25 Kunstvolle ai<£  neuen Weißen wollenen
Flanell -, Lama- und Weichwollumpen

Klasse 26 Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen
wollenen Flanell -, Lama- und Weichwollumpen

2.50

5,~

6.50

*) Veringrvr Sorten entsprechest». fcüKfffc
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# « » t»alVuioUtnt « Decken - , Frw, ° imk FU ^ nmyr « .
Klasse 27 Kunstvolle aus alten und neuen bunten

wollenen Decken-, Fries - und Filzlumpen
Klasse 28 Kunstwolle aus alten und neuen Weißen

wollenen Decken-, Fries - und Filzlumpen 5,—
Klasse 29 Kunstwolle aus ulten und neuen bunten

halbwollenen Decken-, Fries - und Filzlumpen 1,60
Klasse 30 Kunstwollê aus alten und neuen weißen

halbwollenen Decken-, Fries - und Filzlumpen 3,60
Klasse 31 Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen

bunten und Weißen wollenen und halbwollenen
Decken-, Fries - und Filzlumpen.

kl. Kunstwollen auS allen wollenen Tuchlnmpen
— Tuch und Tuchcheoiot— (Mungo>.

Klasse 32- Kunftwolle aus bunten wollenen Tuch¬
lumpen (Mungo) 2,10

Klasse 33 Kunstwolle aus bunten alten Kamm¬
garn - und Kammgarncheviotlumpen 2,40

Klasse 34 Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen
Tuch-, Kammgarn - und Kammgarncheviotlum¬
pen.

k'. Kunstwollen«uS neuen Kammgarn- und Kamm¬
garn cheviotlumpen.

Klasse 35 Kunstwolle aus neuen bunten Kammgarn-
und Kammgarncheviotlumpen 3,25

Klasse 36 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen
Tuchlumpen.

K'.aÜ« 53 and gew-oMe KunKwoVren
Wollenen und^ halbwollenen allen und neuen
Lumpen und Stoffabsällen , soweit sie nicht unter
A—K aufgeführt sind.

Lb.
Klasse 54 Gemischte und gewolste wollene und

halbwollene Kunstwollen aus Abfällen der Tex¬
tilindustrie . .

Lc.
Krasse 55 Wollene und halbwollene Kunstwollen,

zusammengestellt durch Mischen oder Wolfen der
unter L a und L b aufgeführten Spinnstoffe.

Ausfvhsunqsbestimmnnqen
zu der Verordnung über den Handel mit Sämereien vom
15. November 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1277). ,

Berichtigung.
Ziffer 9 der oben erwähnten Ausführungsbestimmungen

ist zu streichen.
Berlin , den 12. März 1917.

Der Minister für Handel «nd Gewerbe
Fm Austräger

LusenSkh.
6 . Kunstwollen auS neuen wollenen Tuchlumpen

(Streichgarn).
Klasse 37 Kunstwolle aus neuen bunten wollenen

Tuchlumpen 2,75
Klasse 38' Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen

Tuchlumpen (Streichgarn ).
Ha. Kunstwollen auS alten wollenen Uniform-

(Militär-) Tuchlumpen.
Klasse 39 Kunstwolle aus alten feldgrauen und

grauen wollenen Militärtuchlumpen 2,60
Klasse 40 Kunstwolle aus sonstigen alten Militär¬

tuchlumpen.
Hb. Kunstwort« auS neuen wollenen Uniform-

(Militir-1 Tuchlumpen.
Klaffe 41 Kunstwolle aus neuen feldgrauen wolle-

neu Militärtuchlumpen 3,50
Klasse 42 Kunstwolle aus neuen grauen Militär-

tuchlumpen ' 3,20
Klasse 43 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen

Militärtuchlumpen.
Ja . Kunstwo en au» alten Halbwo^tuchlumpen

Klasse 44 Kunstwolle aus alten halbwollenen Tuch-,
Double-, Kammgarw- und Flauschlumpen. 1,20

3b. Kunstwollen auS neuen Halbrolltuchluwpen.
Klaffe 45 Kunstwolle aus neuen halbwollrncn

Tuch-, Double-, Kammgarw- und Flauschlnmpen ,140
Klasse 46 Kunstwolle aus sonstigen neuen halbwol¬

lenen Tuch-. Double-, Kammgarw-, Flausch- und
Militärtuchabschnitten.

Ka Knnftwôen auS alten Damenkw'der-Halbwollumpen.
Klaffe 47 Kunstwolle aus alten bunten Alpakka-

und Zanella -Halbwollumpen 1,50
Klasse 48 Kunstwolle aus alten Weißen Alpakka-

uno Zanella -Halbwollumpen 2,30
Klasse 49 Kunstwolle aus sonstigen alten Damen-

klerder-Halbwoll-, -Warp - und -Beiderwandlum-
pen.

Hb. Kunüwôeu an» neuen Da« e"kleider-Hâ bwollumpen.
Klasse 50 Kunstwolle aus neuen bunten Alvakka-.

Lüster-, Halbwolltibet - und Halbwollzanellaab --
schnitten 1,70

Klaffe 51 Kunstwolle aus neuen Weißen Alpakkarb-
schnitten 2,50

Gering « Worte» enrfpkochend billig«:

Ter Minister für Landwirtschaft,
Domänen «nd Forsten.

Im Aufträge.
Freiherr von Hammerstem.

Der Ministe« de» Inner ».
Im Austrage.

Freund.
« » »

I . Nr . II. 3W2. D i e z , den 24. März 1917.
Abdruck zur Kenntnis . Die Ausführungsbestimmungen

sind im Amtlichen Kreisblatt Np. 6 für 1917 veröffentlicht.
Der Vorsitze«»« de« « ret«a»rs<r-»f!e».

Duderltadt.

I. 2637. Diez,  den 30. März 1917.
Rh  die Herren Bürgermeister de« «kneife«.

Auf Anordnung des stellvertretenden Generalkomman¬
dos des 18. A.-K. in Frankfurt a . M . werden oie Ortspolizem
behörden hiermit ersucht, sofort zu veranlassen, daß auch
Sonn - und Feiertage zur Entladung und Beladung von
Eisenbahnwagen benutzt werden. Soweit hierzu Ausnahinen
von cntgegenstehenden Bestimmungen der Reichsgewerbeord-
nvng erforderlich werden, hat das stellvertretende General¬
kommando diese ausdrücklich zugelassen.

Der KS«lgt. N««»r«r
I . D.

Fimvr -m«« *

Wiesbaden, den 23. März 1917.
BekannimnchnnU

l. 2440. Am 19. März d. Js . hier gestohlen:
j Fahrrad , Marke „Viktoria ", Fabr .-Nr . 306 228, mit
grünem Anstrich.

l. 2442. Am 20. März d. Js . hier gestohlen:
1 Fahrrad mit der Bezeichnung „Phänomen ", schwarzen
Nahmen, ebensolchen Zelluloid grisen , Freilauf und mit
neuen Mänteln versehen. An beiden Rädern fehlen
einige Speichen.

D-r Polizei . Präsident
I . « .r
«etz.

— —L
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_ _ _ imcuioo in fyt inf
fitet rim Wain mit Vkvfügung bom 17.  Mürz 1917 — Amt"

hcl;es ftreisbfatt  Nr 72 — geforderten äftrjpf fmfff* über
die Holzabfuhr zum 14. und letzten eines /eben Monat«
gehen zum größten Teile so unvollständig und unpünktlich
ein, dap ' ich nicht in der Lage bin , dem Königl. Genemlkom-
anando rechtzeitig die erforderlichen Angaben machen zukönnen.

Ich erwarte von den Herren Bürgermeistern , daß sie das
Verzeichnis genau entsprechend dem Vordruck aufstellen und
pünktlich hierher vorlegen. Die am 31. März fälligen Ver-
zcrchnissc sind binnen 24 Stunden vorzulegerr.
Ich bemerke noch, daß die Verzeichnisse auch aufzustellen
sind, wenn kein Nutzholz abgefahren ist, da in der Spalte 4
des Verzeichnisses der Rest der überhaupt vorhandenen Ge¬
spanne, die nicht in der Nutzholzabfuhr tätig sind, angegeben
werden muß. Kuh- und Ochsengespanne kommen nicht in Be¬
tracht.

Der Vorsitzende de» « rcisnusschusse».
Duderstadt.

* . 746. Limburg, den 36. März 1917.
Bek«»»tMach»«U

Im Gehöft des Bahnarbeiters Martin Stillger in Nie--
derbrcchen ist die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.
Die genannte Ortschaft mit Ausnahme des Bahnhofsviertels
bildet einen Sperrbezirk.

»er e»«dr»t.

Bekanntmachung,
betreffeni: einige die .Kriegsverordnungen ergänzende Vor¬
schriften über Einziehung und über Veräußerung beschlag¬
nahmter Gegenstände. Dom 32. März 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund d« 8 3 tot» Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4.  August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  l.
Ist in Strafvorsch -risten , die aus Grund des tz3 des Ge¬

setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬
lichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gv-
fetzbl. S . 327) ergangen find oder ergehen werden, die Ein¬
ziehung oder die Verftrllerklärung von Gegenständen zu-
gelasicn, so kann in Fällen , in denen die Verfolgung oder
die Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar
ist, aus die Einziehung oder die Verfallerklärung selbständig
erkannt werden.

Artikel  ll.
1. Gegenstände, die auf Grund der im Artikel I bezeich-

neten Slrasvorschristen zur Sicherung einer Einziehung
sichergcstellt oder beschlagnahmt lverden, können vor der
Entscheidung über die Einziehung veräußerr werden, wenn
sie dem Verderben ausgesccht sind oder wenn die Veräuße¬
rung aus Gründen der Volksversormrng notlvendig erscheint.
Der Erlös tritt an die Stelle der Gegenstände.

2. Die Anordnung der Veräußerung steht dem Richter
iu.

Im Ermittlungsverfahren können die Slaatsanwalt-
schast und die Hilssbcamten der Staatsanwaltschaft die Ver¬
äußerung anordnrn , soweit sie die Sicherstellung oder die
Beschlagnahme angeord.net haben. Hat der Betroffene gegen
dre Beschlagnahme die richterliche Entscheidung nachgesucht,
so kann der Richter anordnen , daß die Veräußerung auszu-
fttzrn fti.

Rio Anordnung de» D»räuheruug ist »c« B« «offene»
v«ä»rmttziimach«n. SH* n»t«r»ieit » l,

sek mitonilWI f».

gen frtlQänbiaßu angentefftnSkttauf  zum Höchstpreis ist ohne
ftänUgcn  zulä,ftg.

ing  i
Arttkok  III.

Liest Verordnung tritt mit dem Enge der Verkündung
iu Kraft.

Berlin , den 32. März 1917.
Ter Stellvertreter der Reichskanzler»

Dr . Hilffertch.

Nichtamtlicher Teil.
Das Reichs- und das Staatsschuldvuch.

Die Einrichtungen de» Reichs- und dü»Staatsschuldbuches find
{ in weiten Kreisen de» Publikum» noch immer zu wenig bekannt,

obwohl sie den Besitzern großer und kleiner Kapitalien maunig-
fache vorteile bteten; nämlich unbedingte Sicherheit gegen
Verlust« durch Diebstahl, Unterschlagungen, Verbrennen, Ab¬
handenkommen, wie st« bei Wertpapieren Vorkommen können,
ftrner kostenlos« laufende Verwaltung Md portofreie Zusendung
der Zinsen. Die Begründung von Schuldbuchforderungenist
denkbar einfach: man zahlt den Betrag durch einen Bankier
oder bei einer Regierungshauptkasse oder einer KreiSkafs« oder
auch bei einem Postamt auf da» Postscheckkontoder RetchS-
bank — für da» Reichsschuldbuch— oder der Seehandlmrg
(Preuß. Staatsbank ) — für da» Staatsschuldbuch— ein und
gibt dabei an, für wen die Buchschuld eingetragen und an wen
und wie die Zinsen gezahtt werden sollen. Nähere» ist an den
genannte» Stellen zu erfahren. Die Zinse» werde» dann
je nach Wunsch portoftei durch die Post zugesandt oder auf eta
Bankkonto überwiesen; sie können auch bei den Staatskassen
oder Retchsbankanstalten abgehoben werden. Wer bereft» Schuld¬
verschreibungen de» Reiche« oder Preußen» besitzt, kann diese
mit dem Antrag« auf Umwandlung ln ein« Buchschuld an
die Verwaltung der Schuldbücher(Berlin SW. 88, Oranienstraßr
92—34) einsenden und ist daun aller Sorge und Kosten wegeu
der Verwahrung der Wertpapiere überhoben. Auf diese Weis«
können StaatSreuten von 3 Mark jährlich an — entsprechend
einem Kapital von 100 M. Nominalwert — erworben werden.
Für die laufende Verwaltung werden keine Gebühren erhöbe».
Um Sicherheit zu haben, daß nicht ein Unbefugter über die
Forderung verfügt, ist für Anträge auf Aenderungen der Ein¬
tragung öffentlich« Beglaubigung vorgeschrieben, die bei deu
öffentlichen Kassen kostenfrei erfolgt. Wer die Buchschuld wieder
veräußern mutz und nicht sofort jemanden findet, der sich
an feine Stelle eintragen lassen will, kann jederzeit die Aus¬
händigung von Schuldverschreibungen gegen eine geringe Ge¬
bühr verlangen und die Papiere dann durch einen Bankier
verkaufen. Besonderen Anklang bet dem Publikum hat e» ge¬
funden, daß zugleich ein« zweite Person — z. B. die ©jefrou —
eingetragen werden kann, die nach dem Tode de» Rentenbrsttzer»
allein gegen Vorlegung der Sterbekunde ohne sonstige Förm¬
lichkeiten der ErbeSIegitimattonüber die Rente verfügen und be.
stimme« kann, auf wen sie umgefchrieben werden soll.

Welch« Beliebtheit die Schuldbücher jetzt schon haben, ob-
wohl fr. noch lange nicht genug bekannt find, beweisen folgende
Zahlen: am 81. März 1911 waren tm Reichsschuldbuch Kapita¬
lien von 1037 Millionen Mark und im Preuß. StaatSschuld-
buch von 2744 Mill . M. zu 4. 87 , und 3 Prozent eingetragen,
von den rund 55  000 Konten de» StaatSschuldbucheS lauten rund
22000 über Kapttalbeträge bis 4000 M., 12000 über solch«
zwischen 4000u. 10 000M. u. mehr al» 17 000 über solche zwischen
10 000 und 100 000 M., wa» gewiß zeigt, daß gerade die Besitzer
kleiner und mittlerer Kapitalien die Vorzüge dieser Aulagi
zu schätze« wissen.

für dir SMtfnfeffcm« M » n» » ei». » »
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